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Erste Durchführungsbestimmung 
zum Beschluß über die Planung

und Abrechnung des Elektroenergieprogramms.

Vom 11. Juni 1963

Auf Grund des § 15 des Beschlusses vom 30. Mai 
1963 über die Planung und Abrechnung des Elektro
energieprogramms (GBl. II S. 397) wird im Einverneh
men mit den Leitern der zuständigen zentralen Staats
organe folgendes bestimmt:

Grundsätze für die Planung,
Vorbereitung und Bilanzierung der Vorhaben 

des Elektroencrgieprogramms

§ 1

(1) Die Planung der Investitionsmittel für Elektro
energieprogrammvorhaben hat in voller Verantwortung 
der zuständigen Leiter der Staats- und Wirtschafts
organe sowie Betriebe der Wirtschaftszweige zu erfol
gen, denen Elektroenergieprogrammvorhaben zuge
ordnet sind.

(2) Diese Investitionsmittel sind im Rahmen der 
Orientierungs- bzw. Kontrollziffern gesondert auszu
weisen bzw. zu bestätigen.

(3) Unter Berücksichtigung der Bestimmungen über 
die Durchführung von Investitionsplanänderungen sind 
die für die gesamte Bauzeit eines Vorhabens des Elek
troenergieprogramms zweckgebundenen Mittel bei 
Über- bzw. Untererfüllung der Jahresanteile innerhalb 
der bilanzierten Reserven des jeweiligen Verantwor
tungsbereiches auszugleichen.

(4) Die unmittelbaren Folgeinvestitionen sind in den 
Planvorschlägen für den 5-Jahres-Abschnitt bis zu ihrer 
Umsetzung an die fachlich zuständigen Planträger ge
sondert auszuweisen. Bei besonders wichtigen unmittel
baren Folgeinvestitionen kann durch die Staatliche 
Plankommission auf Vorschlag des Volkswirtschafts
rates festgelegt werden, daß die Folgeinvestitionen vom 
fachlich zuständigen Planträger als Vorhaben des 
Elektroenergieprogramms zu behandeln sind.

§ 2
Die Planung und Bilanzierung der im Elektroenergie

programm enthaltenen komplexen Plantitel des Indu
striezweiges Energie (Sammelpositionen) erfolgt ent
sprechend den speziellen methodischen Richtlinien für 
die Planung des Elektroenergieprogramms.

§ 3

(1) Bei der Vorbereitung und Durchführung der Vor
haben des Elektroenergieprogramms sind die fort
schrittlichsten Bau- und Montagetechnologien anzu
wenden.

(2) Vom Volkswirtschaftsrat sind in Abstimmung 
mit dem Ministerium für Bauwesen die Vorhaben des 
Elektroenergieprogramms festzulegen, die unter ein
heitlicher Leitung nach der Methode der komplexen 
Fließfertigung vorzubereiten, zu bilanzieren und durch
zuführen sind.

Richtlinien und Orientierungsziffem der Staatlichen 
Plankommission für den 5-Jahres-Abschnitt

§ 4
(1) Die in der Richtlinie der Staatlichen Plankom

mission gegebene Orientierung über die Hauptwege der 
wissenschaftlich-technischen Entwicklung hat sicher
zustellen:

a) die Erhöhung des Wirkungsgrades der Elektro
energieerzeugung, -Übertragung und -Verteilung 
sowie der Verwendung und des Einsatzes von 
Elektroenergie,

b) den Einsatz von ballastreicher Rohbraunkohle auf 
der Basis herkömmlicher Verfahren,

c) die Steigerung der Arbeitsproduktivität zur Sen
kung der Beschäftigtenzahlen in allen Bereichen 
der Elektroenergiewirtschaft durch moderne 
Mechanisierungs- und Automatisierungsverfahren,

d) die Senkung der spezifischen Investitionskosten, 
der Bauanteile und die Zeitverkürzung beim Bau 
von Energieanlagen,

e) die Anpassung der Fertigung der zum Einsatz vor
gesehenen Hauptausrüstungen an die Hauptrich
tung des Elektroenergieprogramms,

f) die Erhöhung des Grades der Vorfertigung, Typi
sierung und Standardisierung an Energieaus
rüstungen.

(2) Zur Ausarbeitung der Orientierung über die 
Hauptwege der wissenschaftlich-technischen Entwick
lung übergibt der Forschungsrat jährlich der Staatlichen 
Plankommission eine Empfehlung, welche die koordi
nierte Zusammenfassung der im Verlaufe des vergan
genen Jahres erarbeiteten neuesten Erkenntnisse im 
nationalen und internationalen Maßstab darstellt.

§ 5
(1) Zur Erarbeitung der Richtlinie der Staatlichen 

Plankommission hat das Staatliche Büro für die Begut
achtung von Investitionsvorhaben der Staatlichen Plan
kommission jährlich Empfehlungen über Maßnahmen 
zur Senkung der spezifischen Investitionskosten und 
zur Erhöhung der Effektivität der Vorhaben des Elek
troenergieprogramms in Zusammenarbeit mit dem 
Generalprojektanten zu übergeben.

(2) Der Generalprojektant hat hierzu eine Gegen
überstellung der projektierten und erreichten technisch
ökonomischen Kennziffern anzufertigen.

(3) Die WB Kraftwerke und WB Energieversorgung, 
die Dispatcherorganisation für die Elektroenergiever
sorgung und das Institut für Energetik haben für die 
Erarbeitung der Richtlinie der Staatlichen Plankommis
sion auf Anforderung der Staatlichen Plankommission 
im Einvernehmen mit dem Volkswirtschaftsrat ent
sprechende Untersuchungen durchzuführen.

§ 6
Vor Herausgabe der Richtlinie sind durch die Staat

liche Plankommission Stellungnahmen von den zustän
digen Bezirksplankommissionen hinsichtlich der terri
torialen Auswirkungen auf Arbeitskräfte, Wasserver
sorgung, Verkehr, Wohnungsbau usw. einzuholen.


